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ÖFFENTLICHE ERGÄNZUNGSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
48        Fachbereich Bildung

Beteiligt:
GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

Betreff:
Grundschule Gebrüder-Grimm: Schließung des Lehrschwimmbeckens

Beratungsfolge:
16.06.2015 Schulausschuss
17.06.2015 Bezirksvertretung Hagen-Nord
18.06.2015 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:
Das Lehrschwimmbecken der Grundschule Gebrüder-Grimm wird mit sofortiger 
Wirkung geschlossen, der Schwimmunterricht schnellstmöglich ins Westfalenbad 
verlegt.
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Begründung

In Ergänzung der Vorlage 0118/2015 zur Schließung des Lehrschwimmbeckens der 
Grundschule Gebrüder-Grimm wird folgendes mitgeteilt:

Die Abtrennung des Rohrnetzes des Schwimmbades vom Schulnetz, die Installation 
von Armaturen mit Hygienespülung, die thermische Desinfektion des 
Kaltwassernetzes und die Überwachung des Temperaturverlaufs des Kaltwassers 
wurden inzwischen durchgeführt. Nach Rückmeldung ist die Kaltwassertemperatur in 
Ordnung. Eine Nachuntersuchung wurde beauftragt.
 
Eine hälftige Verteilung der Kosten zwischen Schwimmbereich und Schulbereich 
wäre nicht sachgerecht, da im Schulbereich selbst keine baulichen Maßnahmen 
erforderlich sind, sondern lediglich die Kosten für den Warmwasserverbrauch der 
thermischen Desinfektion zu berücksichtigen wären. 

Die Verlagerung der Waschmaschine geht auf eine bauordnungsrechtliche 
Forderung zurück. Derzeit ist die Waschmaschine im Schwimmbeckentrakt dort 
untergebracht, wo auch die Badewasserchemikalien gelagert werden. Dies ist 
dauerhaft nicht zulässig. Als Alternativstandort wurde vorgesehen, die Maschine in 
einem vorhandenen Sanitärbereich der Schule unterzubringen. Dazu wären kleinere 
Trockenbau-, Fliesenleger-, Elektro- und Wasseranschlussmaßnahmen erforderlich. 
Allerdings könnte bei einer Beendigung des Schwimmbetriebes die Waschmaschine 
an ihrem derzeitigen Standort verbleiben, da dort dann keine 
Schwimmwasserchemikalien mehr gelagert werden müssten. Die Kosten für die 
Baumaßnahme „Verlegung Waschmaschine“ in Höhe von 7.500 Euro wären so 
vermeidbar. 

Die Größe des Lehrschwimmbeckens beträgt 6,75 m x 5,00 m. Das Becken ist 0,95 
m bis 1,25 m tief. 

Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

X Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. gez.
(Erik O. Schulz, Oberbürgermeister) (Margarita Kaufmann, Beigeordneter)
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:
48        Fachbereich Bildung
GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:


